
Protokollnotiz zu dem Rahmenvertrag vom xx.xx.xx zw ischen VPT, ZVK, 
IFK, VDB und AOK Baden-Württemberg  
 

 
 
Zu § 4 Abs. 1 Satz 1 (Angaben auf der Verordnung) 
 
Sind auf der Verordnung die Felder Hausbesuch „Ja“ und „Nein“ nicht 
angekreuzt, wird der Hausbesuch nicht vergütet. Die Verordnung an sich 
dadurch nicht ungültig.  
 
Sind auf der Verordnung die Felder Therapiebericht „Ja“ und „Nein“ nicht 
angekreuzt, wird der Therapiebericht nicht vergütet. Die Verordnung an sich 
wird dadurch nicht ungültig. 

 


